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Irland 4 + 4 05.05.1949 

Island 3 + 3 07.03.1950 

Italien 18 + 18 05.05.1949 

Kroatien 5 + 5 06.11.1996 

Lettland 3 + 3 10.02.1995 

Liechtenstein 2 + 2 23.11.1978 

Litauen 4 + 4 14.05.1993 

Luxemburg 3 + 3 05.05.1949 

Malta 3 + 3 29.04.1965 

Monaco 2 + 2 05.10.2004 

Montenegro 3 + 3 11.05.2007 

Niederlande 7 + 7 05.05.1949 

Norwegen 5 + 5 05.05.1949 

Österreich 6 + 6 16.04.1956 

Polen 12 + 12 26.11.1991 

Portugal 7 + 7 22.09.1976 

Republik Moldau 5 + 5 13.07.1995 

Rumänien 10 + 10 07.10.1993 

Russische  Föderation 18 + 18 28.02.1996 

San Marino 2 + 2 16.11.1988 

Schweden 6 + 6 05.05.1949 

Schweiz 6 + 6 06.05.1963 

Serbien 7 + 7 03.04.2003 

Slowakische Republik 5 + 5 30.06.1993 

Slowenien 3 + 3 14.05.1993 

Spanien 12 + 12 24.11.1977 

Tschechische Republik 7 + 7 30.06.1993 

Türkei 18 + 18 09.08.1949 

Ukraine 12 + 12 09.11.1995 

Ungarn 7 + 7 06.11.1990 

Vereinigtes Königreich 18 + 18 05.05.1949 

Zypern 3 + 3 24.05.1961 

 

Zusätzlich hat die Versammlung auch bestimmten Parlamenten von 
Nichtmitgliedsstaaten des Europarates, die die in Abs. 1 der Sat-
zungsentschließung (93) 26 des Ministerkomitees aufgeführten Be-
dingungen erfüllen, Beobachterstatus gewährt. Nach diesen Bedin-
gungen muss der Staat die Grundsätze der Demokratie, der Rechts-
staatlichkeit und der Gewährung von Menschenrechten und Grund-
freiheiten für alle seiner Rechtsprechung unterstellten Personen 
anerkennen und den Wunsch haben, mit dem Europarat zusammen-
zuarbeiten. Die Parlamente von Israel (seit 1957), Kanada (seit 
1997) und Mexiko (1999) genießen derzeit Beobachterstatus. 

Außerdem kann die Versammlung seit 2010 nationalen Parlamenten 
von Nichtmitgliedsstaaten des Europarates in Nachbarregionen, die 
eine Reihe von allgemeinen Bedingungen erfüllen, den Status des 
Partners für Demokratie verleihen. Die wichtigste Voraussetzung, die 
ein Parlament erfüllen muss, um diesen Status zu erlangen, besteht 
in der Akzeptanz der Werte des Europarates (einschließlich einer 



12 
 

pluralistischen und auf Geschlechtergleichheit beruhenden Demo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten, Ablehnung der Todesstrafe, Verpflichtung zu freien und 
fairen Wahlen und zur Gleichstellung der Geschlechter). Das Parla-
ment muss auch seine Absicht bekunden, bei seiner institutionellen 
und gesetzgeberischen Arbeit die Erfahrung der Versammlung sowie 
die Expertise der Venedig-Kommission zu nutzen, und sich dazu 
verpflichten, den einschlägigen Europarates-Übereinkommen und 
Teilabkommen beizutreten. Die Parlamente von Jordanien, Kyrgyzs-
tan und Marokko und der Palästinensische Nationalrat genießen 
gegenwärtig diesen Status. 

Schließlich entsendet die Versammlung von  Kosovo eine Delegati-
on, die an der Arbeit und in den Gremien der Parlamentarischen 
Versammlung mitwirkt.  

 

  



13 
 

Aktive Mitarbeit in der Versammlung 

Ihre aktive Beteiligung an den Aktivitäten der Versammlung ist wich-
tig, wenn Sie einen Beitrag zur Förderung der parlamentarischen 
Demokratie in Europa leisten, von den Erfahrungen anderer nationa-
ler Parlamente in Europa lernen und Netzwerke mit gleichgesinnten 
Politikern aufbauen möchten. Sie sind daher aufgefordert, sich bereit 
zu finden, die Aufgabe eines Berichterstatters für Berichte der Aus-
schüsse zu übernehmen, an Wahlbeobachtungsmissionen teilzu-
nehmen und die Versammlung bei internationalen Ereignissen zu 
vertreten. 

Da fast alle Dokumente der Versammlung nur in den zwei amtlichen 
Sprachen des Europarates (Englisch und Französisch) verfügbar 
sind, ist es sehr nützlich, wenn Sie eine der beiden Sprachen spre-
chen. Dies wird Ihre aktive Beteiligung an der Arbeit erleichtern. 
Gleichzeitig bietet die Versammlung Verdolmetschung in die beiden 
amtlichen Sprachen und die vier weiteren Arbeitssprachen der Ver-
sammlung (Deutsch, Italienisch, Russisch und Türkisch) bei Teilsit-
zungen und Ausschusssitzungen. In Unterausschüssen wird in die 
zwei Amtssprachen gedolmetscht. 

Ihr persönlicher Beitrag 

Wie Sie Ihre Meinung äußern können: 

Sie können Ihren Standpunkt in der Versammlung auf verschiedene 
Weise zu Gehör bringen. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein 
Thema eingehender geprüft werden sollte, sollten Sie einen Antrag 
auf eine Entschließung oder Empfehlung verfassen, in dem das 
Thema in nicht mehr als 300 Wörtern dargelegt ist. Sie müssen die 
Unterschrift von mindestens zwanzig Mitgliedern der Versammlung 
aus fünf nationalen Delegationen einholen oder die Unterstützung 
eines Ausschusses gewinnen und den Antrag dann bei der An-
tragsannahmestelle (Table Office) einreichen. 

Sie können auch eine schriftliche Erklärung einreichen, die nicht 
mehr als 200 Worte umfasst und sich auf eine Frage aus dem Zu-
ständigkeitsbereich des Europarates bezieht. Sie muss von mindes-
tens zwanzig Vertretern aus vier nationalen Delegationen und zwei 
Fraktionen unterzeichnet sein. Schriftliche Erklärungen werden in der 
Versammlung nicht beraten. 
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Wenn Sie eine Frage beim Ministerkomitee aufwerfen wollen, gibt es 
zwei Möglichkeiten: 

- Für eine Teilsitzung, können Sie eine mündliche oder schriftliche 
Frage an den amtlichen Vorsitzenden des Ministerkomitees stellen 
(siehe Seite 37 unten) ; die mündliche Frage kann mündlich vom 
Vorsitzenden während derselben Teilsitzung beantwortet werden, 
die schriftliche Frage wird in einem Dokument der Versammlung 
zusammen mit der Antwort veröffentlicht; 

- Außerhalb der Teilsitzungen können Sie eine schriftliche Frage 
über die Antragsannahmestelle (Table Office) an das Ministerkomi-
tee oder deren Vorsitzenden stellen, welche dann in einem Zeitraum 
von maximal sechs Monaten eine schriftliche Antwort bekommt. 

Was mündliche Beiträge anbelangt, so sind Sie aufgefordert, sowohl 
im Ausschuss als auch in der Plenarversammlung das Wort zu er-
greifen. 

Schließlich sind Sie aufgefordert, im Ausschuss und in der Plenar-
versammlung Ihre Stimme anzugeben, vor allem da das Stimmver-
halten aufgezeichnet und im letzteren Fall sogar kurz nach der Ab-
stimmung im Internet veröffentlicht wird. 

Ein Beitrag zur europäischen Debatte in Plenarsitzungen 

Die Versammlung tritt viermal im Jahr zu Plenarsitzungen im Palais 
de l’Europe in Straßburg zusammen. Die vier Teilsitzungen finden in 
der Regel in der letzten vollen Januar-, April- und Juniwoche und der 
zweiten Oktoberwoche jedes Jahres statt. 

Die Teilnahme an den Teilsitzungen gibt Ihnen die Möglichkeit, die 
Position Ihres nationalen Parlaments und Ihrer Fraktion sowie Ihre 
eigenen Positionen zu vertreten und Ihren Standpunkt mit dem ande-
rer Parlamentarier aus anderen nationalen Parlamenten oder Frakti-
onen zu vergleichen. Sie können an den Debatten teilnehmen und 
durch Änderungsanträge die bei Teilsitzungen verabschiedeten Tex-
te beeinflussen, wodurch Sie Ihre Stimme auf europäischer Ebene 
zu Gehör bringen können. 

Gleichzeitig sind Sie aufgefordert, die Möglichkeiten zu nutzen, die 
Sie aufgrund Ihres nationalen Mandates haben, um die Texte und 
Standards des Europarates und der Parlamentarischen Versamm-
lung in Ihrem Heimatland bekannt zu machen. 
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Teilnahme an Ausschusssitzungen 

Alle Ausschüsse treten während der Teilsitzungen zusammen und 
so gut wie alle treten mindestens einmal zwischen den Teilsitzungen 
zusammen. Viele Aktivitäten der Versammlung finden auf Aus-
schussebene statt. Abgeordnete können entweder Vollmitglied oder 
Stellvertreter/in in maximal zwei Ausschüssen sein (nicht mitgezählt 
werden gegebenenfalls die Mitgliedschaft im Monitoringausschuss, 
im Geschäftsordnungsausschuss und im Richterwahlausschuss, die 
von den Fraktionen festgelegt wird). 

Die meisten Debatten im Plenum und in den ständigen Ausschüssen 
finden auf der Grundlage von Ausschussberichten statt. Die Aus-
schussberichte werden von einem Berichterstatter mit Unterstützung 
des Sekretariats (in englischer oder französischer Sprache) erstellt 
und vorgestellt. Mit der Übernahme der Aufgabe eines Ausschussbe-
richterstatters können Sie einen konkreten Beitrag zu einem Thema 
leisten, das als wichtig für die Versammlung erachtet wird, und sich 
profilieren. Einige Berichte der Versammlung stoßen auf großes 
Medieninteresse, lösen unmittelbar Reaktionen von Regierungen 
aus und führen zu politischem Wandel (z.B. der Bericht über angeb-
liche Geheimgefängnisse in Mitgliedstaaten des Europarates des 
Schweizer Senators Dick Marty). 

Nach der Verabschiedung des Textes geht es jedoch noch weiter. 
Seit der Reform der Versammlung im Jahr 2011 haben der Bericht-
erstatter und der zuständige Ausschuss die Aufgabe, in den zwölf 
Monaten nach Verabschiedung die Umsetzung der darin vorge-
schlagenen Maßnahmen zu prüfen. 

Teilnahme an Wahlbeobachtungen 

Die Versammlung beobachtet systematisch Parlaments- und Präsi-
dentschaftswahlen in Staaten, die dem Monitoring- und Post-
Monitoring-Verfahren unterliegen, und hat auch schon Wahlen in 
Staaten beobachtet, deren Parlament den Status eines Partners für 
Demokratie genießen. Grundsätzlich muss vor der Beobachtung 
einer Wahl eine Einladung seitens der Behörden des betroffenen 
Landes erfolgen. Ihre Erfahrung als nationaler gewählter Volksvertre-
ter ist für die erfolgreiche Durchführung dieser Missionen von gro-
ßem Vorteil, die in der Regel als Teil einer internationalen Wahlbe-
obachtungsmission durchgeführt werden, an der auch das Büro für 
Demokratische Institutionen und Menschenrechte, die Parlamentari-
sche Versammlung der OSZE und gelegentlich das Europäische 
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Parlament und die Parlamentarische Versammlung der NATO betei-
ligt sind. 

Sie müssen in der Regel mehrere Tage vor dem Wahltag und am 
Tag danach vor Ort sein. Zusätzlich gibt es 3-4 Wochen vor dem 
Wahltag üblicherweise Vorwahlbeobachtungsmissionen durch klei-
nere Delegationen. In allen Fällen schlagen die Fraktionen der Ver-
sammlung Namen für den Ad-Hoc-Ausschuss des Präsidiums vor, 
der die Mission durchführt. Kandidaten für die Teilnahme an Wahl-
beobachtungsmissionen müssen eine schriftliche Erklärung zu mög-
lichen Interessenkonflikten im Zusammenhang mit dem Land, in dem 
sie die Wahl beobachten, unterzeichnen. 

Vertretung der Versammlung bei Veranstaltungen 

Die Versammlung, ihr Präsident oder ihre Ausschüsse werden re-
gelmäßig zu Veranstaltungen (Konferenzen, Seminaren, Anhörun-
gen) eingeladen, die andere Organisationen, zwischenstaatliche 
Ausschüsse des Europarates oder NGOs veranstalten. Die Ver-
sammlung muss dann entscheiden, ob sie vertreten sein möchte und 
ob ausreichend Mittel hierfür zur Verfügung stehen. Ist dies der Fall 
und möchten Sie die Versammlung bei diesen Gelegenheiten vertre-
ten, einen Vortrag halten oder nur beobachten und dann Bericht 
erstatten, können Sie dies entweder dem Sekretariat oder dem zu-
ständigen Gremium der Versammlung (Präsidium, Ausschuss) mit-
teilen. 

Wahlen in der Parlamentarischen Versammlung 

Die Parlamentarische Versammlung wählt den Generalsekretär und 
den stellvertretenden Generalsekretär des Europarates, den Gene-
ralsekretär der Versammlung, die Richter des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte und den Menschenrechtskommissar 
des Europarates. Die Stimmabgabe findet während der Teilsitzungen 
parallel zu der Sitzung des Plenums hinter dem Podium des Präsi-
denten statt. Im nächsten Kapitel werden die Wahlabläufe und die 
praktischen Modalitäten für die Sitzung genauer beschrieben. Stellt 
sich mehr als ein Kandidat zur Wahl, so wählt die Versammlung 
zudem ihren Präsidenten.  

Stellvertreter 

Zu Beginn jeder Teilsitzung wird das Rede- und Stimmrecht aller 
Vertreter bestätigt. 
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Wenn Sie Stellvertreter/in sind, hängt Ihr Sprachrecht oder Wahl-
recht im Rahmen einigen der oben genannten Aktivitäten davon ab, 
ob Sie ein/e ordnungsgemäß bestimmte/r Stellvertreter/in sind, 
der/die eine/n Vertreter/in vertritt. Wenn Sie Stellvertreter/in sind, 
können Sie nur dann im Plenum oder bei Wahlen reden oder ab-
stimmen, wenn Sie eine/n Vertreter/in ersetzen und Ihre nationale 
Delegation die Antragsannahmestelle ordnungsgemäß über Ihre 
Stellvertretung unterrichtet hat. Sie können jedoch an den Plenarsit-
zungen während der Teilsitzungen und Ausschusssitzungen teil-
nehmen, sich an Wahlbeobachtungen beteiligen und die Versamm-
lung bei Veranstaltungen vertreten, auch wenn Sie Stellvertreter/in 
sind und keine/n Vertreter/in vertreten. Sie können auch als Bericht-
erstatter/in und Vorsitzende/r eines Ausschuss oder Unterausschus-
ses fungieren.   
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Ihre Rolle in den Ausschüssen und weiteren 
Gremien der Versammlung 

Ihr Mandat 

Mitglieder der Versammlung müssen Volksvertreter sein, die von 
ihren nationalen Parlamenten gewählt oder aus den Reihen der Mit-
glieder des nationalen Parlaments ernannt werden. Die Länge Ihrer 
Amtszeit in der Versammlung entspricht grundsätzlich der des ge-
samten parlamentarischen Jahres. Zu Beginn der Januarsitzung wird 
die gesamte Versammlung formal erneuert. Einige nationale Delega-
tionen ändern bei diesem Anlass ihre Zusammensetzung, während 
andere sie ohne Änderung beibehalten. 

Ausschüsse 

Die meisten Berichte, die im Plenum oder im Ständigen Ausschuss 
beraten werden, werden von einem Ausschuss vorbereitet. Daher ist 
es wichtig, dass Sie in den Ausschüssen aktiv sind, wenn Sie Ein-
fluss auf die beratenen Themen nehmen möchten. Die neun ständi-
gen Ausschüsse der Versammlung sind: 

 Ausschuss für politische Angelegenheiten und Demokratie 
(AS/Pol) 

 Ausschuss für Recht und Menschenrechte (AS/Jur) 

 Ausschuss für Soziales, Gesundheit und nachhaltige Entwick-
lung (AS/Soc) 

 Ausschuss für Wanderbewegungen, Flüchtlinge und Vertriebe-
ne (AS/Mig) 

 Ausschuss für Kultur, Wissenschaft, Bildung und Medien 
(AS/Cult) 

 Ausschuss für die Gleichstellung und Nichtdiskriminierung 
(AS/Ega), 

 Ausschuss für die Einhaltung der Verpflichtungen und Zusagen 
der Mitgliedsstaaten des Europarates (Monitoringausschuss) 
(AS/Mon) 

 Ausschuss für Geschäftsordnung, Immunitäten und institutionel-
le Angelegenheiten (AS/Pro) 

 Ausschuss für die Wahl der Richter des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte (AS/Cdh). 

Zudem haben die meisten Ausschüsse Unterausschüsse oder einen 
Generalberichterstatter zu bestimmten Themen und können Ad-hoc-
Ausschüsse für bestimmte Aktivitäten einsetzen. 
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Alle Ausschüsse treten während der Teilsitzungen in Straßburg zu-
sammen und die meisten treten mindestens einmal zwischen den 
Teilseitzungen zusammen, in der Regel in Paris. 
 
Ständiger Ausschuss, Präsidium und Präsidialausschuss 

Der Ständige Ausschuss ist zwischen den Teilsitzungen im Namen 
der Versammlung tätig, in erster Linie durch Abhaltung von Debatten 
und Verabschiedung von Texten, die von den Ausschüssen vorge-
legt werden. Dem Ständigen Ausschuss gehören die Mitglieder des 
Präsidiums sowie die Vorsitzenden der nicht im Präsidium vertrete-
nen nationalen Delegationen an. 

Das Präsidium ist für die Koordination der Aktivitäten der Versamm-
lung und ihrer Ausschüsse zuständig. Es unterstützt den Präsidenten 
und unterhält die Außenbeziehungen der Versammlung. Es tritt vor 
jeder Teilsitzung und Sitzung des Ständigen Ausschusses zusam-
men und spielt daher eine wichtige vorbereitende und organisatori-
sche Rolle. Es besteht aus dem Präsidenten, den zwanzig Vizeprä-
sidenten

1
 der Versammlung, den Fraktions- und den Ausschussvor-

sitzenden. 

Der Präsidialausschuss ist ein Konsultativorgan des Präsidiums und 
des Präsidenten. Er bereitet die Sitzungen des Präsidiums vor. Er 
umfasst den Präsidenten, die Fraktionsvorsitzenden und den Gene-
ralsekretär der Versammlung. 

Fraktionen 

Die nationalen parlamentarischen Delegationen sollen in ihrer Zu-
sammensetzung die Stärkeverhältnisse aller in ihren Parlamenten 
vertretenen politischen Parteien bzw. Fraktionen widerspiegeln. Es 
gibt sechs organisierte Fraktionen: 

 Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) 
(EPP/CD); 

 Fraktion der Sozialisten, Demokraten und Grünen (SOC); 

                                                           
1
 Gewählt nach dem Verteilungsschlüssel der Sitze im Präsidium in vier Grup-

pen nationaler Delegationen unterschiedlicher Größe. Meist wird der/die Vorsit-
zende der nationalen Delegation, die Anspruch auf einen Sitz im Präsidium hat, 
zum/zur Vizepräsidenten/in gewählt. 
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 Fraktion Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa 
(ALDE); 

 Fraktion der Europäischen Konservativen (EC); 

 Fraktion Vereinigte Europäische Linke (UEL); 

 Fraktion der Freien Demokraten (FDG). 
 
Des Weiteren gehört eine kleine Zahl von Mitgliedern keiner Fraktion 
an. 

 
Durch den Beitritt zu einer Fraktion erhalten Sie politische und admi-
nistrative Unterstützung. Die Mitgliedschaft in einer Fraktion hat 
Auswirkungen auf Ihren Platz auf der Rednerliste bei Plenardebatten 
und ist Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im Monitoringaus-
schuss, im Geschäftsordnungsausschuss und im Richterwahlaus-
schuss oder die Teilnahme an Wahlbeobachtungsmissionen, da die 
Fraktionen die Kandidaten vorschlagen. Ebenso nominieren die 
Fraktionen die Kandidaten für die Posten der Vorsitzenden oder 
stellvertretenden Vorsitzenden von Ausschüssen. Außerdem bieten 
Ihnen die Fraktionen, da sie Zuschüsse aus dem Haushalt der Ver-
sammlung erhalten, Verwaltungsdienstleistungen. Zudem organisie-
ren sie politische Seminare. 

Nationale Delegationen 

Die nationalen Delegationen sind ein wichtiges Bindeglied zwischen 
der Versammlung und dem jeweiligen nationalen Parlament. Die 
Mitglieder können bei Debatten der Versammlung über die Position 
ihres Parlaments informieren und die Umsetzung der von der Ver-
sammlung verabschiedeten Texte in ihren nationalen Parlamenten 
und bei ihrer Regierung fördern. 

Jede nationale Delegation hat ihr eigenes Sekretariat, dessen Mitar-
beiter wichtige Verbindungspersonen zwischen den Parlamentariern 
sowie zwischen den Parlamentariern und dem Sekretariat der Ver-
sammlung sind (z.B. indem sie über Stellvertretungen informieren 
oder Anträge auf Aufnahme in die Rednerliste stellen).  
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Unterstützung bei Ihrer Arbeit 

Während Ihrer Amtszeit stellt Ihnen die Versammlung eine Reihe 
von sachlichen und fachlichen Dienstleistungen zur Verfügung, die 
Ihnen die aktive Beteiligung an den Aktivitäten der Versammlung 
erleichtern sollen. Einschränkungen gelten lediglich in Bezug auf 
satzungsmäßige Pflicht des Sekretariats zur Unparteilichkeit und die 
Verfügbarkeit von Ressourcen. 

Ihr Status als Mitglied  

Privilegien und Immunitäten 

Gemäß der Satzung des Europarates genießen Mitglieder der Ver-
sammlung in den Gebieten der Mitgliedsstaaten die für die Aus-
übung ihrer Amtstätigkeit erforderlichen Immunitäten und Privilegien 
(funktionelle Immunität). Dazu gehören die Immunität in Bezug auf 
Verhaftung und alle strafrechtlichen Ermittlungen wegen geäußerter 
Meinungen oder abgegebener Stimmen. Zusätzlich darf Ihre unge-
hinderte An- und Abreise zum Sitzungsort, unabhängig davon, ob es 
sich um eine Plenarsession oder Ausschusssitzung handelt, nicht 
behindert werden. 

Versammlungs-“Pass” 

Die Versammlung kann Ihnen einen “Pass” ausstellen, der Ihren 
offiziellen Status als Mitglied der Versammlung bescheinigt. Dieses 
Dokument können Sie während Teilsitzungen beim Sekretariat des 
Generalsekretärs der Versammlung erhalten. 

Hausausweise 

Zu Beginn Ihrer Amtszeit erhalten Sie auch einen Hausausweis, der 
für die gesamte Dauer Ihrer Amtszeit gültig ist. Bei Ihrer Ankunft 
sollten Sie ein Foto von sich anfertigen lassen, damit das Ausweis-
büro Ihnen Ihren Hausausweis im Laufe Ihrer ersten Teilsitzung aus-
händigen kann. Der Hausausweis muss innerhalb des Gebäudes 
stets getragen werden, da Sie nur mit dem Ausweis in bestimmte 
Bereiche gelangen, vor allem den Plenarsaal. Zudem dient Ihr Hau-
sausweis, wenn Sie ein akkreditierter Vertreter oder Stellvertreter 
sind, als Ihre Stimmkarte im Plenarsaal und als Türöffner außerhalb 
und innerhalb des Gebäudes. 
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Ethisches Verhalten 

Die Versammlung hat in jüngster Zeit eine Reihe von Instrumenten 
geschaffen, die sicherstellen sollen, dass ihre Mitglieder ethische 
Verhaltensregeln beachten. Dazu hat die Versammlung einen Ver-
haltenskodex für ihre Mitglieder verabschiedet. Ein Exemplar der 
Zusammenstellung von Verhaltensregeln, die seit dem 1. November 
2017 in Kraft getreten sind, wird Ihnen zu Verfügung gestellt und ist 
auch auf der Webseite zu finden. Ihrem Beglaubigungsschreiben 
muss eine unterschriebene schriftliche Erklärung beiliegen, dass Sie 
die Ziele und Grundsätze des Europarates unterstützen. Sie müssen 
zudem ein Formular zur Interessenerklärung ausfüllen, das auf der 
Webseite der Versammlung veröffentlicht wird. Für die Berichterstat-
ter der Versammlung gibt es besondere Verhaltensregeln. Bewerber 
um das Amt eines Berichterstatters müssen eine mündliche Erklä-
rung zu eventuellen beruflichen, persönlichen, finanziellen oder wirt-
schaftlichen Interessen abgeben, die einen Interessenkonflikt dar-
stellen könnten. Die Mitglieder sind aufgefordert, vor einer Rede im 
Plenum eine ähnliche Erklärung abzugeben, wenn Sie ein derartiges 
Interesse haben, das für relevant erachtet werden könnte. Kandida-
ten für Wahlbeobachtungsmissionen müssen eine schriftliche Erklä-
rung über mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das Land, in 
dem sie die Wahlen beobachten werden, unterschreiben. 

Besondere Regelungen sind auch hinsichtlich der Annahme und 
Anzeige von Geschenken zu beachten. 

Unterstützung bei Kontakten mit den Medien 

Es gibt eine breite Palette von Online-Tools und weitere Möglichkei-
ten, mit denen sich die mediale Wirkung Ihrer Berichte und anderer 
Aktivitäten der Versammlung erhöhen lässt – zudem steht Ihnen ein 
Team von Pressesprechern zur Verbreitung Ihrer Informationen zur 
Verfügung. 

Die Website 

Auf der Website der PV ER werden ständig die neusten Informatio-
nen über Ihre Aktivitäten für die Versammlung veröffentlicht. Es gibt 
außerdem Video- und Audio-Clips, Links auf Ihre Berichte, Reden, 
Erklärungen und Abstimmungen – die alle auf Ihre eigenen Websites 
und Blogs übernommen werden, per Twitter verbreitet oder auf die 
Seiten anderer sozialer Netzwerke hochgeladen werden können. 
Eine durch Passwort geschützte Website (Extranet) ermöglicht Ihnen 
zudem, vor Präsidiums- oder Ausschusssitzungen auf Dokumente 
zuzugreifen. 
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Die “Media box” 

Dieser Dienst ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung kurzer Video-Clips 
mit Erklärungen, Reaktionen oder Interviews für Ihre eigene Website 
oder zu anderen Zwecken in den Sozialen Medien. Melden Sie sich 
einfach in der „Box“ in der Lobby der Kammer an, sprechen Sie in 
die Kamera und Sie erhalten binnen einer Stunde einen Link.  

Zugang zu Netzwerken von Journalisten 

Rund 80 Journalisten sind ständig beim Europarat in Straßburg ak-
kreditiert, einschließlich Korrespondenten von vielen großen Nach-
richtenagenturen. Viele weitere besuchen die Plenarsitzungen. Das 
Kommunikationsreferat arbeitet auch eng mit den Pressereferaten in 
Ihren nationalen Parlamenten zusammen, um in Ihrem Heimatland 
das mediale Interesse für Ihre Arbeit zu erhöhen. 

Weitere Instrumente 

Während der Plenarsitzungen in Straßburg gibt es einen eigens ein-
gerichteten Presseraum, in dem Sie Journalisten treffen und Brie-
fings abhalten können. Ferner gibt es dort ein Radio und TV Studio 
und Einrichtungen für die redaktionelle Bearbeitung von Tonaufnah-
men von Interviews und Diskussionsrunden.  

Die wichtigsten Dokumente 

Sie und das Sekretariat Ihrer Delegation sollten die folgenden Texte 
immer zur Verfügung haben: 

Assembly List 

Die Assembly List umfasst die Namen und Angaben aller Mitglieder 
in alphabetischer Reihenfolge, geordnet nach Fraktionen, Ausschüs-
sen und nationalen Delegationen. Sie enthält auch eine Liste der 
Beobachter, Delegationen der Partner für Demokratie und der Mitar-
beiter des Sekretariats. Die Liste wird nach jeder Teilsitzung aktuali-
siert und neu herausgegeben. 

Geschäftsordnung 

Die Geschäftsordnung sowie ergänzende Texte liegen in Form eines 
Buches vor. Des Weiteren gibt es eine Broschüre mit der Satzung 
des Europarates und Entschließungen mit Satzungscharakter. 

Parlamentarische Versammlung – Praxis und Verfahren 

Zum besseren Verständnis der Anwendung der Geschäftsordnung in 
der Praxis und der Stellung der Versammlung im Gefüge des Euro-
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parates wurde im Jahr 2012 ein Buch mit dem Titel „The Parliamen-
tary Assembly – Practice and Procedure“ (Parlamentarische Ver-
sammlung – Praxis und Verfahren) herausgegeben, in dem histori-
sche und aktuelle Praxisbeispiele zusammengestellt sind.   

Verhaltenskodex für Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung 

Der Kodex enthält eine Zusammenstellung der Bestimmungen, die 
seit dem 1. November 2017 in Kraft getreten sind. 
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Finanzen 

Gemäß der Satzung des Europarates müssen die Parlamente der 
Mitgliedsstaaten grundsätzlich die Aufwendungen ihrer Vertreter in 
der Parlamentarischen Versammlung tragen. 

Wenn die Mitglieder in offizieller Mission für die Versammlung unter-
wegs sind (z.B. im Rahmen von Erkundungsmissionen von Bericht-
erstattern, Vertretung der Versammlung bei offiziellen Veranstaltun-
gen, Vorwahl-Besuchen), können sie entsprechend einer Mitteilung 
vom Februar 1995 (Stand Januar 2009) zur Erstattung der Reise- 
und Aufenthaltskosten von Mitgliedern der Parlamentarischen Ver-
sammlung, die zu Lasten des Haushalts des Europarates reisen, die 
Erstattung ihrer Reise- und Aufenthaltskosten beantragen. 

Kostenerstattung im Falle von Dienstreisen (Missionen) im Auf-
trag der Versammlung (Erkundungsmissionen, Vertretung der Ver-
sammlung bei Veranstaltungen etc.) 

Mitglieder der Versammlung, die im Auftrag und auf Kosten der Ver-
sammlung reisen, müssen ihre Reise so wirtschaftlich wie möglich 
organisieren. 

Aus Sicherheitsgründen und um in Notfällen Kontakt mit Personen 
aufnehmen zu können, die im Auftrag des Europarates auf Reisen 
sind, werden Sie gebeten, Ihre Telefonnummer anzugeben. 

Reise- und Aufenthaltskosten 

Die Reisekosten und Tagegelder werden gemäß der Bestimmungen 
des “Aide-Mémoire“ erstattet, das den Mitgliedern zugesandt wird, 
wenn sie gebeten werden, im Auftrag der Versammlung zu reisen. 
Die wichtigsten Bestimmungen sind nachstehend aufgeführt. 

Reisekosten  

Die Mitglieder der Versammlung haben unter den im „Aide-Mémoire“ 
aufgeführten Bedingungen Anspruch auf die Erstattung der Reise-
kosten, die ihnen für die Reise zwischen ihrem Wohnort und dem Ort 
der Sitzung entstehen. 

Allen Anträgen auf Erstattung von Reisekosten für jedes Verkehrs-
mittel muss das entsprechende Ticket oder eine Kopie und der 
Nachweis der tatsächlich angefallenen Kosten (z.B. Rechnung, Kre-
ditkartenbeleg oder Kontoauszug) beigefügt werden. Der erstattete 
Betrag darf keinesfalls die Höhe der tatsächlichen Ausgaben über-
schreiten. Wird eine Rechnung beigefügt, so muss es sich um den 



26 
 

Originalbeleg des Reisebüros oder der Fluggesellschaft handeln, 
von dem/der das Ticket ausgestellt wurde. 

Die Erstattung der Kosten für Bahnfahrten erster Klasse ist zulässig. 
Im Falle von Flugreisen wird der Preis eines Tickets der Economy-
Klasse auf der normalen Strecke unabhängig von der tatsächlich 
genutzten Klasse und Strecke erstattet. 

Transitgebühren im Fall des Wechsels von einem Verkehrsmittel auf 
ein anderes und die Kosten für die Fahrt zwischen der Wohnung 
oder dem Sitzungsort und dem Bahnhof oder dem Flughafen werden 
auf der Grundlage der Kosten für Fahrausweise der vorhandenen 
öffentlichen Verkehrsmittel erstattet. 

Die zu zahlenden Tagegelder werden anhand der Dauer der Reise 
mit dem Verkehrsmittel, das als Grundlage für die Erstattung gewählt 
wurde, ermittelt. 

Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung, die mit ihrem Privat-
PKW zu einer Veranstaltung fahren, die weniger als 400 km von 
ihrem gewöhnlichen Wohnort stattfindet, haben Anspruch auf ein 
Kilometergeld, dessen Höhe jährlich vom Ministerkomitee des Euro-
parates festgelegt und auf der Grundlage der kürzesten zumutbaren 
Strecke berechnet wird, ausschließlich aller Zuschläge und ohne 
Berücksichtigung anderer durch die Nutzung des Wagens verursach-
ten Kosten. 

Nutzen zwei oder mehr Mitglieder der Parlamentarischen Versamm-
lung, die Anspruch auf Kostenerstattung haben, denselben PKW, so 
erhält nur der Fahrer eine Erstattung, wobei sich der Betrag 10% für 
den ersten Beifahrer und 8% für jeden zusätzlichen Passagier er-
höht. 

Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung reisen auf eigene 
Gefahr mit dem PKW an. Der Europarat übernimmt keinerlei Haftung 
im Falle von Unfällen während der Fahrt. 

Tagegelder 

Während einer Mission haben die Mitglieder der Parlamentarischen 
Versammlung Anspruch auf ein Tagegeld, dessen Höhe jährlich vom 
Ministerkomitee festgelegt wird (die Höhe des Tagegelds beläuft sich 
seit dem 1. Januar 2018 auf 269 Euro). Dieser Satz gilt unabhängig 
vom Ort der Sitzung. Das Tagegeld soll alle Ausgaben der Mitglieder 
der Versammlung für die Teilnahme an Sitzungen, mit Ausnahme 
der oben aufgeführten Reisekosten, abdecken. 
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Die Dauer des Zeitraums, in dem Anspruch auf das Tagegeld be-
steht, wird wie folgt bestimmt: 

a. Das Tagegeld wird für jeweils volle 24 Stunden während der 
Dauer der Mission gezahlt. Dauert die Mission mindestens 12 Stun-
den, besteht Anspruch auf das volle Tagegeld, für 6 bis 12 Stunden 
wird das halbe Tagegeld fällig, für weniger als 6 Stunden besteht 
kein Anspruch auf Tagegeld. 

b. Die Dauer der Mission wird vom Tag und Zeitpunkt der Abfahrt 
bis zur Rückkehr zum gewöhnlichen Wohnort berechnet. 

Die oben aufgeführten Ausgaben werden auf Vorlage eines mit Un-
terschrift bestätigten Antrags des Mitglieds der Parlamentarischen 
Versammlung entsprechend dem Abrechnungsformular, dem Belege 
(oder Kopien) beizufügen sind, erstattet. 

Mitglieder müssen kostenlose Unterkunft und Essen angeben. Wenn 
die Unterkunft oder das Essen den Mitgliedern kostenlos zur Verfü-
gung gestellt wurde, werden die Tagesgelder reduziert. 

Erstattungsanträge 

Erstattungsanträge müssen folgendes umfassen: 

 Das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Abrechnungs-
formular und die entsprechenden Unterlagen (lesbare Kopien 
von Flug- und Bahntickets, Kopien von Platzreservierungen, 
Zuschlägen bei Zugfahrten und Schlafwagenreservierungen, 
aus denen Datum und Zeit der Hin- und Rückreise, Zwischen-
stopps und Ankunft hervorgehen). Wird eine Rechnung beige-
fügt, so muss es sich um den Originalbeleg des Reisebüros o-
der der Fluggesellschaft handeln, von dem/ der das Ticket aus-
gestellt wurde. 

Es ist wichtig, dass Sie auf dem Abrechnungsformular in dem 
Feld für Kommentare den Tag und die Uhrzeit Ihrer Abrei-
se/Rückkehr von/zu Ihrer Heimatadresse sowie den Tag und die 
Uhrzeit Ihrer Abreise von Straßburg angeben. 

Wenn Sie mit dem eigenen PKW oder einem Dienstwagen fah-
ren, wird nachdrücklich empfohlen, Datum und Zeitpunkt Ihrer 
Abreise vom Wohnort und Datum und Zeitpunkt der erwarteten 
Rückkehr anzugeben. 

 Die Originalrechnung für Ihr Ticket, oder der Originalbeleg über 
den bezahlten Betrag (Kreditkartenbeleg etc.)    
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Bei elektronischen Tickets, die direkt per Internet oder Telefon 
bestellt wurden: 

Die Fluggastquittung oder der Buchungsbeleg allein werden nur 
akzeptiert, wenn daraus der bezahlte Betrag, der Name des 
Reisenden und die Zahlungsweise hervorgehen (z.B. Bild-
schirmausdruck, E-Mail, Zahlungsquittung, Rechnung oder Kon-
toauszug). 
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Die Teilsitzungen: praktische Hinweise 

Ausschuss- und Fraktionssitzungen 

Die Liste der Sitzungen der Ausschüsse und übrigen Gremien der 
Versammlung (Präsidium, Fraktionen etc.) wird vor jeder Sitzung auf 
der Website der Versammlung veröffentlicht. Sofern ein Ausschuss 
nichts anderes beschließt, sind Ausschusssitzungen nicht öffentlich. 

Die Sitzungen der Fraktionen finden am Montagvormittag und –
nachmittag sowie am Mittwochmorgen statt.  

Sprachen 

Die amtlichen Sprachen der Versammlung sind Englisch und Fran-
zösisch. Deutsch, Italienisch, Russisch und Türkisch sind Arbeits-
sprachen. Reden, die in einer dieser sechs Sprachen im Plenum 
gehalten werden, werden simultan in die anderen Amts- und Arbeits-
sprachen gedolmetscht. Die Mitglieder können jedoch auch in ande-
ren Sprachen als Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Rus-
sisch und Türkisch sprechen, vorausgesetzt ihre Delegation sorgt für 
die Verdolmetschung in eine der Amts- oder Arbeitssprachen. In den 
Sitzungen ist dies im Allgemeinen bei Griechisch und Spanisch der 
Fall. Darüber hinaus gibt es Verdolmetschung für Spanisch bei den 
Ausschüssen. 

Dokumente der Versammlung 

Die folgenden Dokumente sind in französischer und englischer 
Sprache in der Dokumentenstelle (erster Stock, rechts neben der 
Haupttreppe, in der Nähe von Aufzug IV) verfügbar: 

Amtliche Dokumente 

Die wichtigsten amtlichen Dokumente sind: 

Berichte: Alle Tagesordnungspunkte werden auf der Grundla-
ge eines Berichts eines der Ausschüsse der Ver-
sammlung beraten (mit Ausnahme von Aussprachen 
über aktuelle Themen, bestimmten Wahlen, Ernen-
nungen, Erklärungen von Gastrednern und Mitteilun-
gen von und Fragen an den Vorsitzenden des Minis-
terkomitees und den Generalsekretär des Europara-
tes). 
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 Ausschussberichte umfassen einen oder mehrere 
Textentwürfe zur Verabschiedung (Empfehlungen, 
Entschließungen oder Stellungnamen) und ein erläu-
terndes Memorandum des Berichterstatters. Nur 
Textentwürfe können von der Versammlung geän-
dert oder verabschiedet werden. 

Änderungsanträge: Änderungsanträge zu Textentwürfen müssen 
entsprechend den einschlägigen Regelungen der 
Geschäftsordnung eingebracht werden, insbesonde-
re Artikel 34. Sie werden in der Dokumentenstelle 
verteilt. Sie müssen von mindestens fünf Vertretern 
oder Stellvertretern unterschrieben sein, es sei denn, 
sie werden im Namen des Ausschusses, der den Be-
richt oder eine Stellungnahme vorlegt, eingereicht. 

Tagesordnung: Für jede Teilsitzung erstellt das Präsidium einen 
Tagesordnungsentwurf, aus dem hervorgeht, bei 
welchen Sitzungen die Themen erörtert werden sol-
len. Der Entwurf der Tagesordnung wird den Mit-
gliedern der Versammlung zwei Wochen vor Eröff-
nung der Teilsitzung zur Verfügung gestellt. Die Ver-
sammlung muss den Tagesordnungsentwurf (gemäß 
Art. 27.4 der Geschäftsordnung) verabschieden. Ein 
Mitglied kann einen Antrag auf Änderung des vom 
Präsidium erstellten Tagesordnungsentwurfs stellen. 
Die Annahme eines solchen Antrags erfordert die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen (Art. 27.5). 
Wurde die Tagesordnung verabschiedet, so kann sie 
nur durch eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 
Stimmen geändert werden. 

Wurde die Tagesordnung bei der ersten Sitzung der 
Teilsitzung gebilligt, wird sie auf der Webseite veröf-
fentlicht (Art. 27) und den Mitgliedern in der Doku-
mentenstelle zur Verfügung gestellt. 

Sitzungsbericht: Nach jeder Sitzung wird ein vorläufiger Sitzungs-
bericht in Englisch und Französisch verteilt. Reden 
in deutscher und italienischer Sprache werden eben-
falls im vollen Wortlaut in einer separaten Veröffent-
lichung (grüne Seiten) verteilt. Redner können bin-
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nen 24 Stunden nach Erscheinen Korrekturen am 
vorläufigen Sitzungsbericht vornehmen. 
Vertreter und Stellvertreter, die auf der Rednerliste 
standen und im Plenarsaal anwesend waren, auf-
grund Zeitmangels aber nicht das Wort ergreifen 
konnten, können ihre maschinenlesbaren Texte zur 
Aufnahme in den Sitzungsbericht einreichen. Diese 
müssen binnen 4 Stunden nach Ende der betreffen-
den Aussprache bei der Antragsannahmestelle (Tab-
le Office, Raum 1081) vorliegen. 

Verabschiedete Texte: Auch die von der Versammlung verabschie-
deten Texte werden nach jeder Sitzung getrennt in 
englischer (gelbe Seiten) und französischer (rosa 
Seiten) Sprache veröffentlicht. Redebeiträge in deut-
scher Sprache werden auf grünem Papier veröffent-
licht. 

Verabschiedete Texte der Versammlung sind: 

- Empfehlungen (Vorschläge der Versammlung an 
die Adresse des Ministerkomitees mit dem Ziel der 
Umsetzung durch das Ministerkomitee oder die 
Regierungen); 

- Stellungnahmen (an die Adresse des Ministerkomi-
tees); 

- Entschließungen (eine Entscheidung der Versamm-
lung zu einer inhaltlichen Frage, die sie befugt ist 
umzusetzen, ein Standpunkt, für den sie allein ver-
antwortlich ist, oder eine Frage der Form, Über-
sendung, Ausführung oder des Verfahrens). 

Andere amtliche Dokumente (Art. 24 der Geschäftsordnung) sind: 

- Fragen an das Ministerkomitee; 
- schriftliche Erklärungen; 
- Anträge der Mitglieder; 
- alle Dokumente die der Präsident der Versamm-

lung (Ersuchen um Stellungnahme, Bericht oder 
Mitteilung des Ministerkomitees, Tätigkeitsbericht 
einer Institution des Europarates, Mitteilung des 
Generalsekretärs etc.) für amtliche Dokumente er-
achtet. 
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Weitere Dokumente 

Zweimal täglich wird ein Dokument mit dem Titel “Organisation der 
Debatten“ mit der Tagesordnung der Sitzungen an diesem Tag er-
stellt. Es enthält ferner weitere nützliche Informationen über die Ab-
läufe und Verfahren. 

Für jede Teilsitzung werden die folgenden Listen veröffentlicht: 
 - Liste der nationalen Delegationen; 
 - Liste der Mitglieder der Sekretariate mit Angabe der 

Raumnummern der Sekretariate sowie der Kontaktnum-
mern für diese Teilsitzung. 

Die neueste Ausgabe der Geschäftsordnung der Versammlung ist im 
Januar 2018 in einer bilingualen (englisch/französisch) Ausgabe 
erschienen. Diese Ausgabe enthält sowohl die eigentliche Ge-
schäftsordnung als auch andere ergänzende Texte.  

Einbringen von Änderungsanträgen 

Mitglieder, die Änderungsanträge oder Unteränderungsanträge zu 
Textentwürfen einbringen wollen, die auf der Tagesordnung der Ver-
sammlung stehen, müssen diese bei der Antragsannahmestelle 
(Table Office, Raum 1083) einreichen. Falls Änderungsanträge oder 
Unteränderungsanträge nicht im Namen des Ausschusses einge-
bracht werden, der den Bericht oder die Stellungnahme vorlegt, 
müssen sie von mindestens fünf Vertretern oder Stellvertretern 
unterzeichnet sein. 

Nach den Bestimmungen über die Organisation von Debatten (siehe 
S. 98 ff der Geschäftsordnung) gelten folgende Fristen für das 
Einbringen von Änderungsanträgen (das Präsidium kann ggf. 
beschließen, diese Fristen zu ändern, insbesondere für Dringlich-
keitsdebatten oder Aussprachen über ein allgemeines politisches 
Thema): 

-  für Debatten am Montagnachmittag: Montag um 12 Uhr, 
-  für Debatten am Dienstag: Montag um 16 Uhr, 
-  für alle übrigen Debatten (ausgenommen Dringlichkeits-

debatten, unvorhergesehene Debatten und falls anders in 
der Tagesordnung angegeben): spätestens 23 1/2 Stun-
den vor der Eröffnung der Sitzung, in der die Aussprache 
beginnt. 
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Unteranträge müssen spätestens eine Stunde von dem angesetzten 
Ende der Sitzung eingereicht werden, die der Sitzung vorausgeht, in 
der die Aussprache beginnt. 
 
Das Verfahren für die Einreichung und Prüfung von Änderungsan-
trägen sowie die Abstimmung ist in Art. 34 der Geschäftsordnung 
geregelt. 

Anträge auf Entschließungen und Empfehlungen  

Ein nicht mehr als 300 Wörter umfassender Antrag auf eine Empfeh-
lung oder Entschließung muss von mindestens 20 Vertretern oder 
Stellvertretern aus mindestens fünf nationalen Delegationen (Art. 
25.2) unterzeichnet sein. Der Präsident entscheidet über die Zuläs-
sigkeit eines Antrags. 

Jeder zulässige Antrag wird so bald wie möglich gedruckt und ver-
teilt. Das Präsidium entscheidet dann, ob er an einen oder mehrere 
Ausschüsse überwiesen oder an einen oder mehrere Ausschüsse 
zur Unterrichtung übermittelt bzw. dass nichts Weiteres veranlasst 
wird. Die Entscheidung des Präsidiums muss dann von der Ver-
sammlung bestätigt werden. 

Das Präsidium hat beschlossen, dass im Falle von Anträgen, die 
während Teilsitzungen eingebracht werden, nur diejenigen Anträge, 
die am Dienstag einer Teilsitzung bis 18 Uhr eingereicht wurden, 
in der ersten auf die Teilsitzung folgenden Präsidiumssitzung geprüft 
werden. 

Ein Dokument kann zur Berichterstattung nur an einen Ausschuss, 
zur Stellungnahme aber an jeden weiteren Ausschuss aber überwie-
sen werden. Die Stellungnahme des Letzteren betrifft den Bericht 
des Ersteren. Der entsprechende Bericht muss daher dem Aus-
schuss, dessen Stellungnahme angefordert wurde, so rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden, dass er die Stellungnahme erstellen 
kann. Stellungnahmen von Ausschüssen können mündlich oder 
schriftlich abgegeben werden. Eine schriftliche Stellungnahme muss 
am Anfang ein Kapitel mit der Überschrift „Schlussfolgerungen des 
Ausschusses“ sowie ein erläuterndes Memorandum des Berichter-
statters enthalten. (Art. 50.3 der Geschäftsordnung). 
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Schriftliche Erklärungen 

Schriftliche Erklärungen können eingereicht werden, sofern sie: 

- nicht mehr als 200 Wörter umfassen; 
- Themen betreffen, die in die Zuständigkeit des Europa-

rates fallen; 
- von mindestens zwanzig Vertretern oder Stellvertretern aus 

vier nationalen Delegationen und zwei Fraktionen unter-
zeichnet wurden. 

Sie binden die Versammlung nicht und werden weder an einen Aus-
schuss überwiesen noch in der Versammlung beraten (Art. 56 der 
Geschäftsordnung). 
 
Jeder Vertreter oder Stellvertreter kann eine schriftliche Erklärung 
bis zum Schluss der nächsten Teilsitzung unterzeichnen. Danach 
können keine weiteren Unterschriften mehr hinzugefügt werden. Die 
Erklärung wird mit den Namen aller Mitglieder, die unterzeichnet 
haben, veröffentlicht. 
 

Stellungnahmen der Versammlung (an das Ministerkomitee) 

Gemäß der Satzung des Europarates oder gemäß anderen Texten 
mit Satzungscharakter ersucht das Ministerkomitee die Versamm-
lung um Stellungnahme in Angelegenheiten wie dem Beitritt neuer 
Mitgliedsstaaten, Entwürfen von Übereinkommen oder dem Haushalt 
des Europarates. Diese Ersuche um Stellungnahme werden in der 
Versammlung erörtert. Nach Schluss der Aussprache stimmt die 
Versammlung über die Stellungnahme, die dem Ministerkomitee zu 
übermitteln ist, ab (Art. 60).  
 
Änderungen bei Mitgliedschaft in nationalen Delegationen oder 
Ausschüssen  

Die Mitglieder der Versammlung werden für die gesamte Dauer der 
ordentlichen Sitzungsperiode ernannt. Nach Parlamentswahlen be-
nennt das betreffende nationale Parlament binnen sechs Monaten 
nach den Wahlen die Mitglieder der Versammlung. Kann das natio-
nale Parlament nicht alle Benennungen rechtzeitig vor der Eröffnung 
einer neuen ordentlichen Sitzungsperiode vornehmen, so kann es 
beschließen, sich für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten 
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nach der Wahl in der Versammlung von den Mitgliedern der beste-
henden Delegation vertreten zu lassen (Art. 11.2 und 3). 

Wird ein Sitz einer nationalen Delegation im Laufe einer Sitzung 
infolge Todes oder Rücktritts vakant, reicht der Präsident des betref-
fenden nationalen Parlaments dem Präsidenten der Parlamentari-
schen Versammlung das Beglaubigungsschreiben des Mitglieds ein, 
das den vakanten Sitz übernehmen soll. Der Präsident der Parla-
mentarischen Versammlung legt dieses Beglaubigungsschreiben der 
Versammlung oder dem Ständigen Ausschuss bei der ersten Teilsit-
zung oder ersten Sitzung nach dessen Erhalt zur Bestätigung vor 
(Art. 6.4). 

Der/die Vorsitzende einer nationalen Delegation unterrichtet den 
Präsidenten der Versammlung über eventuell geplante Änderungen 
der Ausschussmitgliedschaft der Mitglieder dieser Delegation. Der 
Präsident der Versammlung legt die geplante(n) Änderung(en) der 
Versammlung, dem Ständigen Ausschuss oder an deren Stelle dem 
Präsidium zur Bestätigung vor (Art. 44.7). 

Bekanntmachung von Stellvertretern 

Grundsätzlich werden die Stimmkarten aller Vollmitglieder (Vertreter) 
bei Beginn der ersten Sitzung (am Montag, 11:30 Uhr) validiert, nicht 
jedoch die Karten der Stellvertreter, es sei denn, das Sekretariat der 
Versammlung wird ordnungsgemäß über Stellvertretungen unterrich-
tet. Die Sekretariate der nationalen Delegationen müssen daher das 
Sekretariat der Versammlung im Wege des neuen Online-
Registrierungssystems über Fälle von Stellvertretung informieren. 
Erfolgt dies nicht, so haben Stellvertreter, die an Sitzungen teilneh-
men, weder Rede- noch Stimmrecht. 

Das Online-System für die Registrierung von Stellvertretern ist je-
weils 15 Tage vor einer Teilsitzung geöffnet. Delegationssekretäre 
können Stellvertreter der eigenen Delegation während des gesamten 
Zeitraums an- oder abmelden, solange das System zur Bearbeitung 
von Meldungen offen ist. Das Online-System schließt 90 Minuten vor 
jeder Sitzung. 

Bei kurzfristigen Änderungen (weniger als 90 Minuten vor Beginn der 
Sitzung) setzen Sie sich bitte direkt mit der Antragsannahmestelle in 
Verbindung (Frau Beejul Tanna, Raum 1074, Tel. 3273).  
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Stellvertretungen werden nie automatisch in die folgende Sitzung 
übertragen. Stellvertreter müssen für jede einzelne einer Reihe auf-
einanderfolgender Sitzungen gemeldet werden, in der sie Rede- 
oder Stimmrecht haben sollen. 

Zwei Wochen vor jeder Teilsitzung erhalten die Sekretäre der Dele-
gationen die „Richtlinien für die Online-Registrierung von Stellvertre-
tern auf der Webseite der Versammlung“ zusammen mit einem For-
mular, um gegebenenfalls kurzfristige Änderungen zu melden. 

Wurde korrekt über die Stellvertretung unterrichtet, so werden die 
Stimmkarten der Stellvertreter validiert. Gleichzeitig werden die Kar-
ten der Vertreter, die durch Stellvertreter vertreten werden, ungültig. 
Sie haben damit weder Rede- noch Stimmrecht und können auch 
nicht an Wahlen teilnehmen. 

Anwesenheitsliste 

Vor Betreten des Plenarsaales für eine Sitzung müssen sich die 
Mitglieder in die Anwesenheitsliste eintragen (Art. 12.2 und 19.2). 
Ein Registrierungssystem, an dem Sie sich mit Ihrem Hausausweis 
anmelden können, befindet sich vor jeder Eingangstür des Plenar-
saals. Ein ordnungsgemäß bestimmter Stellvertreter findet seinen 
Namen neben dem Namen des Vertreters, an dessen Stelle er tritt. 
Steht in der Anwesenheitsliste neben dem Namen des Vertreters/der 
Vertreterin kein weiterer Name, bedeutet dies, dass über die Stell-
vertretung des Vertreters/der Vertreterin in dieser besonderen Sit-
zung nicht informiert wurde und dass daher nur der Vertreter/die 
Vertreterin Rede- und Stimmrecht hat. 

Alle Mitglieder der Versammlung – Vertreter und Stellvertreter sowie 
Beobachter und Partner für Demokratie – haben unabhängig von 
ihren Rede- und Stimmrechten während der Sitzungen jederzeit 
Zugang zum Plenarsaal. Daher sind alle Mitglieder, selbst die, die 
kein Rede- oder Stimmrecht haben, aufgefordert, sich in dem Regis-
ter der Teilnehmer mit dem Hausausweis einzutragen, wenn sie an 
einer Sitzung teilnehmen. 
 
Rednerliste 

Mitglieder, die in einer Debatte das Wort ergreifen möchten, müssen 
ihre Namen durch ein on-line System auf die Rednerliste setzen. Sie 
sollten dies vor der Teilsitzung durch das Sekretariat der Delegation 
oder der Fraktion tun. Während der Teilsitzung kann das Sekretariat 
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der Delegation ihren Namen von seinem Bureau aus registrieren. 
Die Liste wird eine Stunde vor dem geplanten Ende der vorherigen 
Sitzung geschlossen. Ausgenommen ist die erste Sitzung einer Teil-
sitzung, bei der der Annahmeschluss eineinhalb Stunden vor Beginn 
der Sitzung (d.h. um 10.00 Uhr) liegt. Es wird darauf hingewiesen, 
dass sich Mitglieder in jeder Teilsitzung für maximal fünf Debatten 
in die Rednerliste eintragen können, dass sie jedoch nur drei Mal 
das Wort ergreifen dürfen (diese Einschränkung gilt nicht für Mitglie-
der, die von ihrer Fraktion zum Sprecher oder Berichterstatter er-
nannt wurden). Ein Stellvertreter, dessen Namen dem Sekretariat 
vor einer Sitzung nicht mitgeteilt wurde, kann sich nicht an der Aus-
sprache beteiligen. 

Für jede Debatte wird die Reihenfolge der Redner auf der Liste nach 
Kriterien bestimmt, die das Präsidium festgelegt hat und in der Ge-
schäftsordnung niedergelegt sind. 

Die Redezeit für Ausschussberichterstatter ist auf insgesamt 13 
Minuten begrenzt (zur Vorstellung eines Berichts und zur Beantwor-
tung von Fragen während der Debatte). Berichterstatter für eine Stel-
lungnahme verfügen zur Vorstellung der Stellungnahme oder zur 
Beantwortung von Fragen während der Debatte über dieselbe Rede-
zeit zur Vorstellung ihrer Stellungnahmen wie die Redner, die für die 
betreffende Debatte in die Rednerliste eingetragen sind. Andere 
Redner auf der Liste haben in der Regel maximal vier Minuten Re-
dezeit. Diese Zeit kann jedoch abhängig von der Zahl der Redner auf 
der Liste reduziert werden. Zu Beginn jeder Sitzung verkündet der 
Präsident die Redezeitregelungen. 

Nur ermächtigte Mitglieder – d.h. Vertreter oder ihre ordnungsgemäß 
benannten Stellvertreter – dürfen während Debatten das Wort ergrei-
fen oder Fragen zur mündlichen Beantwortung an den Vorsitzenden 
des Ministerkomitees oder Gastredner stellen. Die Rednerliste wird 
daraufhin überprüft. 

Anträge auf Dringlichkeitsdebatten oder Aussprachen über ak-
tuelle Themen (Aktualitätsdebatten) 

Auf Antrag des Ministerkomitees, des betreffenden Ausschusses, 
einer Fraktion oder mindestens 20 Vertretern oder Stellvertretern 
kann eine Aussprache über ein Thema abgehalten werden, das nicht 
auf den Entwurf der Tagesordnung der Versammlung gesetzt wurde. 
Anträge auf Dringlichkeitsdebatten müssen an den Präsidenten der 
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Versammlung gerichtet werden. Der Präsident legt sie dem Präsidi-
um vor, das der Versammlung einen Vorschlag unterbreitet. Das 
Dringlichkeitsverfahren kann nur mit Zweidrittelmehrheit der abgege-
ben Stimmen beschlossen werden (Art. 51.4). 

Grundlage einer Dringlichkeitsdebatte ist ein schriftlicher Bericht, der 
in dem Ausschuss erstellt wurde, an den die Angelegenheit überwie-
sen wurde. Nach Abschluss der Debatte erfolgt eine Abstimmung. 
Aussprachen über aktuelle Themen basieren dagegen nicht auf ei-
nem Bericht. 

Einen Antrag auf eine Aussprache über aktuelle Themen (Art. 53) 
können mindestens 20 Mitglieder, eine Fraktion, ein Ausschuss oder 
eine nationale Delegation stellen. Der Antrag muss rechtzeitig vor 
der letzten Sitzung des Präsidiums vor der Eröffnung der Teilsitzung 
beim Präsidenten der Versammlung schriftlich eingereicht werden. 
Liegen mehrere Anträge vor, so entscheidet das Präsidium. Diese 
Entscheidung muss von der Versammlung bestätigt werden. In jeder 
Teilsitzung kann es nur eine Aussprache über aktuelle Themen ge-
ben. Die Dauer einer Aussprache über aktuelle Themen ist norma-
lerweise auf eineinhalb Stunden beschränkt. Die Aussprache wird 
durch eines der Mitglieder eröffnet, die den Antrag gestellt haben; 
die Entscheidung über den Redner trifft das Präsidium. Die Redezeit 
des ersten Redners beläuft sich auf zehn Minuten, für alle weiteren 
Redner auf fünf Minuten oder dieselbe Zeit wie für Redner während 
der Sitzung. Zwar findet keine Abstimmung über einen Text statt, 
das Präsidium der Versammlung kann jedoch im Anschluss vor-
schlagen, dass das Thema an den zuständigen Ausschuss zur Er-
stellung eines Berichts überwiesen wird.  

Fragen an eingeladene Gastredner 

Bei den meisten eingeladenen Gastrednern ist im Entwurf der Ta-
gesordnung angegeben, ob die Mitglieder Fragen stellen können. 
Besteht diese Möglichkeit, so können die Mitglieder ihre Namen in 
der Antragsannahmestelle eintragen, sobald der Entwurf der Tages-
ordnung veröffentlicht wurde und der Name des Gastredners er-
scheint, falls im Entwurf der Tagesordnung nicht angegeben ist, dass 
jede Fraktion nur eine Frage stellen darf. Bei den meisten Gastred-
nern, einschließlich des Vorsitzenden des Ministerkomitees, sind die 
Mitglieder gebeten, das Thema ihrer mündlichen Frage einzureichen. 
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Ein Mitglied, das eine schriftliche Frage an den Vorsitzenden des 
Ministerkomitees stellen möchte, muss den Text schriftlich in der im 
Tagesordnungsentwurf genannten Frist einreichen. Die schriftlichen 
Fragen an den Vorsitzenden sowie die Antworten werden als Doku-
ment der Versammlung veröffentlicht. 

Im Einklang mit der üblichen Praxis teilt der Vorsitzende des Minis-
terkomitees mit, dass er am Ende seiner Ansprache spontane Fra-
gen mündlich beantwortet. Laut Art. 61 der Geschäftsordnung darf 
jedoch kein Vertreter oder Stellvertreter während einer Teilsitzung 
mehr als eine mündliche oder schriftliche Frage an den Vorsitzenden 
des Ministerkomitees stellen. Mitglieder können sich daher auf eine 
der beiden Listen eintragen, indem sie das entsprechende Formular 
(für schriftliche oder mündliche Fragen) ausfüllen und einreichen. 

Bei anderen Gastrednern gibt es keinen Annahmeschluss an sich, 
da die Fragen „spontan” sind. Die Mitglieder müssen allerdings ihre 
Namen in die Rednerliste eintragen. Da der Auftritt von Persönlich-
keiten auf eine Stunde begrenzt ist, ist die Zahl der Fragen, die be-
antwortet werden können, zwangsläufig begrenzt. 

Freie Aussprache 

Um Teilsitzungen interessanter und lebhafter zu machen, hat die 
Versammlung ab Januar 2012 eine “freie Aussprache” in jeder Teil-
sitzung eingeführt. Die Mitglieder der Versammlung können zu ei-
nem Thema ihrer Wahl sprechen, das nicht auf der Tagesordnung 
der Teilsitzung steht. Diese Aussprache findet in der Regel am 
Nachmittag des ersten Tages einer Teilsitzung statt und dauert eine 
Stunde. Die Mitglieder können wenn gewünscht auch Fragen zu 
einer der Institutionen des Europarates stellen und erhalten dann 
von diesen eine schriftliche Antwort. 

Elektronische Abstimmung 

Alle Abstimmungen in der Versammlung mit Ausnahme der Wahlen 
(z.B. von Richtern des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte) erfolgen auf elektronischem Wege. 

Solange sie sich im Plenarsaal befinden, sollten die Mitglieder ihre 
Stimmkarten in den Abstimmungsgeräten stecken lassen. Wenn sie 
den Plenarsaal jedoch verlassen, sollten sie ihre Stimmkarten mit-
nehmen. 
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Stimmkarten die validiert sind werden dadurch angegeben dass Ihr 
Name und Ihre Nummer auf dem kleinen Bildschirm des Abstim-
mungsgerätes angezeigt werden. Auf dem Bildschirm angezeigte 
Fehlfunktionen oder Fehlermeldungen sollten sofort den im Plenar-
saal anwesenden Sekretariatsmitarbeitern gemeldet werden. 

Die Eröffnung der Abstimmung wird durch den Präsidenten bekannt 
gegeben. 
 
Nach der Eröffnung der Abstimmung stimmen die Mitglieder ab, in-
dem sie ihre Hand in die kleine Abdeckung des Abstimmungsgeräts 
stecken und einen der drei Stimmknöpfe drücken (Aufkleber auf dem 
Abstimmungsgerät dienen nur der Information und sollen die Positi-
onen der Knöpfe für „pour“ („ja“), „contre“ („nein“) und „abstention“ 
(„Enthaltung“) deutlich machen. Ihre Abstimmung wird auf dem klei-
nen blauen Bildschirm bestätigt. 

Laut Art. 40.9 kann ein Mitglied seine Stimmabgabe nach Schluss 
der Abstimmung nicht mehr ändern. 

Die Namen der Mitglieder der Versammlung, die an Abstimmungen 
teilnehmen, sowie ihr Stimmverhalten in jedem Falle werden auf der 
Website der Versammlung veröffentlicht. 

Stimmkarten 

Die allen Mitgliedern ausgegebenen Stimmkarten werden sowohl zur 
Identifizierung als auch für Abstimmungen genutzt. 

Die Verteilung der Stimmkarten wird durch die Hausausweisstelle 
des Europarates gewährleistet. Grundsätzlich erfolgt die Verteilung 
über die Sekretariate der nationalen Delegationen. Mitglieder, die 
ihre Karte nicht bei sich haben (falls die Karte verloren oder verges-
sen wurde, oder die Datenbank der Parlamentarischen Versamm-
lung kein Foto des Mitglieds enthält), wenden sich an den Hausaus-
weisschalter am Haupteingang des Palais de l’Europe, um ihre Karte 
zu erhalten. Die Mitarbeiter der Hausausweisstelle werden das Mit-
glied vor Ausgabe einer neuen Karte um Vorlage eines Ausweises 
bitten. Wenn im Laufe eines Kalenderjahres einem Mitglied aus ei-
nem beliebigen Grund – Verlust oder andere Gründe - eine dritte und 
weitere Karte ausgestellt wird, muss die nationale Delegation für die 
Kosten der Karte aufkommen (6 Euro/Karte). 
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Stimmkarten von Stellvertretern müssen vom Sekretariat validiert 
werden, damit das Mitglied abstimmen kann. 

Quorum 

Unabhängig von der Zahl der anwesenden Vertreter kann die Ver-
sammlung beraten, über Anträge zur Geschäftsordnung abstimmen 
und beschließen, sich zu vertagen. 

Abgesehen von namentlichen Abstimmungen sind alle Abstimmun-
gen unabhängig von der Zahl der abstimmenden Mitglieder gültig, 
sofern der Präsident nicht vor Beginn der Abstimmung ersucht wur-
de, die Beschlussfähigkeit festzustellen. Mindestens ein Sechstel der 
stimmberechtigten Vertreter von mindestens fünf nationalen Delega-
tionen müssen für diesen Antrag stimmen. Zur Feststellung der Be-
schlussfähigkeit fordert der Präsident die Vertreter auf, ihre Anwe-
senheit im Plenarsaal mit Hilfe des Abstimmungssystems zu bestäti-
gen. 

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn ein Drittel der stimmbe-
rechtigten Vertreter der Versammlung anwesend ist (Art. 42.3).  

Eine namentliche Abstimmung ist nur gültig, wenn ein Drittel der 
stimmberechtigten Vertreter teilgenommen hat. Der Präsident kann 
entscheiden, vor einer namentlichen Abstimmung die Beschlussfä-
higkeit festzustellen. 

Bei Beschlussunfähigkeit wird die Abstimmung auf die nächste Sit-
zung oder, auf Antrag des Präsidenten, auf eine spätere Sitzung 

vertagt. 

Erforderliche Mehrheiten 

Für die Verabschiedung des Entwurfs einer an das Ministerkomitee 
gerichteten Empfehlung oder Stellungnahme, für die Annahme eines 
Antrags auf Beratung im Dringlichkeitsverfahren, eine Änderung der 
Tagesordnung, die Einsetzung eines Ausschusses und die Festset-
zung des Zeitpunktes für die Eröffnung und die Wiederaufnahme der 
ordentlichen Sitzungsperiode ist die Zweidrittelmehrheit der abgege-

benen Stimmen erforderlich. Für die Verabschiedung des Entwurfs 

einer Entschließung und jeden anderen Beschluss ist die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen erforderlich, bei Stimmengleichheit gilt 
der Entwurf oder Antrag als nicht angenommen. 
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Mobiletelefone und Laptops 

Mobiltelefone müssen im Plenarsaal und während Ausschusssitzun-
gen stets ausgeschaltet sein. 

Laptops können im Plenarsaal diskret genutzt werden. Jeder Tisch 
hat eine Steckdose mit Stromanschluss. 
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Einrichtungen im Palais de l’Europe 

Der Europarat verfügt in der Nähe des Orangerie-Parks über mehre-
re Gebäude für seine Aktivitäten. Das Gebäude, in dem die Plenar-
versammlung und die Ausschusssitzungen stattfinden, wurde 1977 
eingeweiht und trägt den Namen „Palais de l’Europe“. 

Plenarsaal und Büros 

Der Plenarsaal, auch “Hémicycle“ genannt, liegt im 1. Stock des 
Gebäudes. Die Büros Ihrer parlamentarischen Delegation sowie aller 
Fraktionen liegen im 5. Stock des Gebäudes. Ein detaillierter Lage-
plan aller Büros im 5. Stock ist in der Mitte dieses Handbuchs zu 
finden.  

Restaurants und Bars 

Im Erdgeschoss des Palais gibt es drei Restaurants: ein formelles à-
la-carte-Restaurant (das sogenannte „Restaurant bleu“), ein weniger 
formelles Restaurant mit einer begrenzten Anzahl von Gerichten und 
eine Selbstbedienungskantine. Im Restaurant-Bereich weisen Schil-
der zu diesen verschiedenen Restaurants. 

Im Gebäude gibt es drei Bars. Die Bar, die von den meisten Parla-
mentariern genutzt wird und am günstigsten liegt, befindet sich im 1. 
Stock des Gebäudes gegenüber dem Plenarsaal (die sogenannte 
„Parliamentarians bar“). Eine weitere Bar (die sogenannte „Twelve 
Stars bar“) liegt unter dem Plenarsaal im Erdgeschoss. Im Ein-
gangsbereich der Restaurants im Erdgeschoss befindet sich eine 
weitere Bar. 

Bank und Post 

Die Société Générale, eine französische Bank, hat eine Filiale im 
Erdgeschoss des Gebäudes. Sie ist von 8.15 Uhr bis 17.30 Uhr ge-
öffnet. Ein Geldautomat befindet sich in der Nähe der „Twelve Stars 
bar“ im Erdgeschoss. 
 
Neben der Bank im Erdgeschoss ist eine Postfiliale, die während 
Teilsitzungen von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet hat. Daneben 
befindet sich ein Schalter, an dem wertvolle Briefmarken und Ge-
denkumschläge verkauft werden. 
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Kiosk 
 
Ein Kiosk befindet sich in der Haupthalle im Erdgeschoss. Während 
Teilsitzungen ist er von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Dort können 
Sie Zeitungen, Tabakwaren sowie Hygieneartikel und Kosmetika, 
Spiele, Handykarten, Geschenke, Souvenirs und Süßwaren kaufen. 

Medizinischer Dienst 

Ein medizinischer Dienst steht Ihnen und allen im Gebäude Anwe-
senden zur Verfügung. Die Räume des ärztlichen Dienstes befinden 
sich im Erdgeschoss neben der Bank. Der ärztliche Dienst ist von 
8.30 Uhr bis zum Ende der Plenarsitzung am Abend geöffnet. 

Shuttlebus 

Die Stadt Straßburg ist in der Eingangshalle des Gebäudes vertre-
ten. Dort finden Sie Informationen über den kostenlosen Shuttle-
Dienst zwischen der Stadtmitte, dem Bahnhof und dem Palais de 
l’Europe. Weisen Sie bitte beim Einstieg in den Bus ihren Hausaus-
weis vor. 
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Kontaktadressen in der Versammlung 

Secretary General of the Assembly  
(Generalsekretär der Versammlung)  
Wojciech Sawicki 
Sekretariat: Annick Schneider 

Tel. + 33 3 88 41 25 49 
e-mail: annick.schneider@coe.int  
 
Political and Legal Affairs Directorate 
(Direktorat für politische und rechtliche Angelegenheiten,  
unter der Verantwortung des Generalsekretärs) 
Sekretariat: Annick Schneider 

Tel. + 33 3 88 41 25 49 
e-mail: annick.schneider@coe.int  

Director for General Services 
(Direktor für allgemeine Dienstleistungen) 
Horst Schade 
Sekretariat: Beejul Tanna 

Tel. + 33 3 88 41 39 75 
e-mail: beejul.tanna@coe.int  

Private Office of the President (Präsidialbüro) 

Head of the Private Office  
(Leiter des Präsidialbüros) 
Mark Neville 

Sekretariat: Julie Bertalmio  

Tel. + 33 3 88 41 20 61 
e-mail: julie.bertalmio@coe.int 
  

mailto:annick.schneider@coe.int
mailto:annick.schneider@coe.int
mailto:e-mail:
mailto:julie.bertalmio@coe.int
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Table Office (Antragsannahmestelle) 

Head of the Table Office 
(Leiter der Antragsannahmestelle)  
Alfred Sixto 
Tel. + 33 3 88 41 22 44  
e-mail: alfred.sixto@coe.int 

Amendments  
(Änderungsanträge) 
Tel. + 33 3 88 41 42 83 

Substitution  
(Stellvertretung) 
Beejul Tanna 
Tel. + 33 3 88 41 39 75 
e-mail: beejul.tanna@coe.int 

Communication Division (Referat Kommunikation) 

Referatsleiterin 

Micaela Catalano 
Tel. + 33 3 88 41 25 95 
e-mail: micaela.catalano@coe.int 

Information Technology Unit (Referat IT) 

Referatsleiter 
Jean-Pierre Guglielmi 
Tel. + 33 3 88 41 25 96 
e-mail: jean-pierre.guglielmi@coe.int 
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Sekretariate der Fraktionen 

Fraktion der Europäischen Volkspartei (EPP/CD) 
Denise O’Hara 

Tel. + 33 3 88 41 26 76 
e-mail: denise.ohara@coe.int  

Fraktion der Sozialisten, Demokraten und Grünen (SOC) 
Francesca Arbogast 

Tel. + 33 3 88 41 26 75 
e-mail: francesca.arbogast@coe.int 

Fraktion der Europäischen Konservativen (EC); 
Tom van Dijck 
Tel. + 33 3 88 41 26 77 
e-mail: tom.van-dijck@coe.int 
 

Fraktion Allianz der Liberalen und Demokraten für Euro-
pa (ALDE)  
Maria Bigday 
Tel. + 33 3 88 41 26 82 
e-mail: maria.bigday@coe.int 

Fraktion Vereinigte Europäische Linke (UEL) 
Anna Kolotova 

Tel. + 33 3 88 41 36 84 

e-mail: anna.kolotova@coe.int 

 
Fraktion der Freien Demokraten (FDG) 
 e-mail: fdg.pace@gmail.com 
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